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BEGRÜNDUNG 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
Vorentwurf zur 32. Änderung: Bereich zwischen BAB A6, Main-Donau-Kanal und Hirschenholzstraße 

 
 

 

I. PLANBERICHT ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

I.1. ALLGEMEINES (GEBIET / RECHTSGRUNDLAGEN / VERFAHREN) 

I.1.1. RECHTSGRUNDLAGEN 

Grundlagen für die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans mit integriertem Land-
schaftsplan (FNP) sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
Parallel zu der städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist, und des Bayeri-
schen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-
1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgezeigt und in die Än-
derung des FNP einbezogen. 
 
Der Umweltbericht (UB) als Ergebnis der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des FNP. 
 

I.2. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Anlass der durchzuführenden Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Absicht eines Vor-
habenträgers in einem Gebiet zwischen der A6, dem Main-Donau-Kanal und der Hirschen-
holzstraße eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Der Änderungsbereich umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 5,4 ha. Die geplante Ausdehnung der Freiflächen-Photovoltaikan-
lage überschreitet den gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8b) BauGB planungsrechtlich privilegierten 200 m-
Streifen zur Förderung von Erneuerbaren Energien entlang von Autobahnen, sodass ein Bau-
leitplanverfahren durchzuführen ist. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist gem. § 8 Abs. 
2 BauGB aus dem FNP zu entwickeln. Da der FNP im Änderungsbereich nicht die angestrebte 
Nutzung darstellt, wird eine Änderung erforderlich. Dies soll in „Sonderbaufläche Photovoltaik“ 
geändert werden, unter Beibehaltung der nachrichtlichen Übernahme „Landschaftsschutzge-
biet“. 
 
Die geplante Änderung dient dem Ziel der Stadt Nürnberg, Freiflächen-Photovoltaik als Bau-
stein der Nutzung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet zu entwickeln. 
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I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

I.3.1. BESTANDSANALYSE PLANUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich befindet sich im Süden Nürnbergs im Stadtteil Katzwang an der Stadt-
grenze zum Markt Wendelstein / dem Landkreis Roth und zur Stadt Schwabach. Der Ort Kat-
zwang selbst beginnt ca. 1 km nordwestlich, Greuth ca. 350 m nordöstlich. Der Geltungsbe-
reich wird durch die Autobahn A6, den Main-Donau-Kanal und einer der Hirschenholzstraße 
vorgelagerten Waldfläche abgegrenzt. Das Gelände bildet eine flache Kuppe mit einem Ge-
fälle von ca. 6 % nach Westen. Nach Süden und Südosten liegt das Gefälle zunächst bei 3 %, 
steigt dann aber weiter auf 8-12 % an. 
Der Wald schirmt das Plangebiet nach Süden und Südwesten hin ab. Der Main-Donau-Kanal 
verläuft in ca. 20 m Entfernung im Osten, die Autobahn A6 in ca. 10 m im Norden. 
Das Gelände wird ackerbaulich genutzt. 
 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des Bereichs der 32. FNP-Änderung zwischen A6, Main-Donau-
Kanal und Hirschenholz (Luftbild © Stadt Nürnberg 2022) 
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I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN/ VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

I.3.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
Folgende Ziele und Grundsätze zu Klimawandel (Kap. 1.3), Land- und Forstwirtschaft          
(Kap. 5.4), Erneuerbaren Energien (Kap. 6.2) und Natur und Landschaft (Kap. 7.1) des          
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) (Teilfortschreibung vom 01.06.2023), sind für 
die vorliegende Planung von Relevanz bzw. zu beachten: 
 

- 1.3.1 (G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, ins-
besondere durch […] die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuer-
barer Energien […]. 

- 1.3.2 (G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten 
Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berück-
sichtigt werden. 

- 5.4.1 (G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz 
erhalten werden. Insbesondere für die Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sol-
len nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch ge-
nommen werden. 

- 6.2.1 (Z): Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschlie-
ßen und zu nutzen. 

- 6.2.3 (G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Stand-
orten realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeu-
gung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser Flächen, insbesondere der land-
wirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden. 

- 7.1.3 (G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen 
möglichst vermieden und andernfalls diese möglichst gebündelt werden. Durch deren 
Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermin-
dert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

 
Gemäß Begründung zu Kap. 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“ sind Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen im Sinne dieses Zieles keine Siedlungsflächen, die unter das An-
bindegebot fallen. 
 
Regionalplan Region Nürnberg (RP7) 
Folgende Ziele und Grundsätze zur Nutzung der Sonnenenergie (Kap. 6.2.2), zur naturbezo-
genen Erholung (Kap. 7.1.2) zur Sicherung der Landschaft (Kap. 7.1.3), zur Pflege und Ent-
wicklung der Landschaft (Kap. 7.1.4) sowie der Landwirtschaft (Kap. 5.4.2) des Regionalplans 
Region Nürnberg (7) (vom 01.06.2008; 21. Fortschreibung mit Inkrafttreten am 16.12.2020) 
sind für die vorliegende Planung von Relevanz bzw. zu beachten: 
 

- 5.4.2.1 (G) Es ist anzustreben, dass in den von Boden und Klima begünstigten Gebieten, 
insbesondere im westlichen Teil des Mittelfränkischen Beckens, in Teilbereichen des 
Albvorlandes und der Frankenalb sowie im Knoblauchsland, vor allem Flächen mit güns-
tigen Erzeugungsbedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung nur in dem unbedingt 
notwendigen Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. 

- 6.2.2.1 (Z) Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen 
innerhalb der gesamten Region verstärkt genutzt werden.  

- 6.2.2.2 (G) Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region 
bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beein-
trächtigung des Ortsbildes ausgeschlossen werden kann.  

- 6.2.2.3 (G) In der Region gilt es, großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung au-
ßerhalb von Siedlungseinheiten möglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden, 
sofern eine erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlos-
sen werden kann.  

- 7.1.2.3 (Z) Als Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung sollen insbesondere 
erhalten und gestaltet werden   
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- die Naturparke Altmühltal, Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst und Steigerwald 
- die Landschaftsschutzgebiete   
- die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete   
- die Erholungsschwerpunkte.  

- 7.1.3.5 (Z) Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete, innerhalb der Region sollen 
langfristig in ihrem Bestand gesichert werden. Daneben sollen als Landschaftsschutz-
gebiete insbesondere Landschaftsteile gesichert werden,   
- die zur Erhaltung und Entwicklung eines regionalen Biotopverbundes zwischen den 
Kernlebensräumen notwendig sind,   
- die der Entwicklung neuer großflächiger naturnaher Lebensräume dienen,   
- die als Erholungslandschaften und Landschaften mit außergewöhnlichem Erschei-
nungsbild besonders bedeutsam sind.   
Hierunter fallen insbesondere   
- siedlungsfreie Talräume der Bäche und Flüsse, insbesondere Aischtal, Tal der reichen 
Ebrach, Zenn-, Bibert-, Farrnbachtal   
- stadtnahe Wälder im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen   
- Bereiche des Weihergebietes des Aischgrundes im Mittelfränkischen Becken   
- Bereiche des Vorlandes der Frankenalb 

- 7.1.4.2 (Z) In den durch intensive Landnutzung geprägten Teilen der Region sollen zur 
ökologischen Aufwertung und Verbesserung des Landschaftsbildes netzartig ökologi-
sche Zellen, vor allem hecken, Feldgehölze und Laubholzinseln geschaffen werden. 

 
Die Karte 3 „Landschaft und Erholung“ enthält weder zeichnerisch verbindliche Darstellungen 
für den Änderungsbereich und sein Umfeld noch zeichnerisch erläuternde Darstellungen zu 
verbalen Zielen und Grundsätzen des Regionalplans. Zu den nachrichtlich wiedergegebenen 
Darstellungen der Karte zählen u.a. Landschaftsschutzgebiete.  
 
Bebauungspläne und Zulässigkeit von Bauvorhaben 
Im Änderungsbereich befinden sich keine rechtsgültigen Bebauungspläne und es besteht 
keine Veränderungssperre. 
 
Planungsrechtlich sind gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit b BauGB Vorhaben im Außenbereich zuläs-
sig, wenn sie auf einer Fläche längs von Autobahnen und in einer Entfernung von bis zu         
200 m, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, der Nutzung solarer Sonnenenergie     
nutzen.  
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I.3.2.2. Fachplanungsrecht 

Naturschutz / Wasserschutz 
Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, FFH- und SPA-
Gebiete sowie Wasserschutzgebiete sind im Änderungsbereich und seinem Umfeld nicht vor-
handen. 
 
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes LSG-00536.17        
„Rednitztal-Süd“. Aufgrund des wechselseitigen Rücksichtnahmegebotes zwischen Natur-
schutz- und Bauplanungsrecht wurde im LSG eine Zone zur Errichtung und Änderung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV-Zone), in der Größe von ca. 5,5 ha1 eingerichtet. Diese 
beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Plangebiet. Durch die Zonierung bleibt die 
Schutzgebietsfläche rechtlich erhalten. 
Der Naturschutzbeirat hat sich mit Beschluss vom 11.10.2022 im Sinne der Energiewende 
grundsätzlich für Photovoltaik-Anlagen ausgesprochen. Es sollen allerdings vorrangig umwelt-
schonende Standorte (z.B. bereits versiegelte Standorte) genutzt werden. Landwirtschaftlich 
und umweltfachlich hochwertigen Standorten (z.B. Knoblauchsland) steht der Beirat ableh-
nend gegenüber. 
Das Vorhaben, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im LSG zu errichten, wurde am 
09.05.2023 dem Naturschutzbeirat vorgestellt. Mit Beschluss vom 09.05.2023 hat der Beirat 
den Antrag „Solarpark Katzwang“ auf Bauleitplanung zur Errichtung einer Freifläche-Photovol-
taikanlage im LSG (LSG-00536.17 „Rednitztal-Süd“) aufgrund des grundsätzlichen Wertes 
des LSGs sowie der Präzedenz- und Signalwirkung zunächst abgelehnt. 
In der Sitzung vom 30.04.2024 hat der Naturschutzbeirat aufgrund der Zonierung des LSGs 
00536.17 „Rednitztal-Süd“, sowie der zugesagten ökologischen Ausgestaltung und konse-
quenten Anwendung hoher ökologischer Standards im Betrieb und Unterhalt der zukünftigen 
Freiflächen-Photovoltaikanlage der Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung mehr-
heitlich zugestimmt.  
Eine Änderung der Schutzgebietsverordnung des LSGs zur Ermöglichung von PV-Nutzung für 
den Bereich des Solarparks wurde vorgenommen.2 
 
Entlang der A6 besteht gem. § 9 Abs. 1 Fernstraßengesetz (FStrG) eine Bauverbotszone vom 
Fahrbahnrad aus von 40 m. Innerhalb dieser sind Bauvorhaben unzulässig. Für Photovoltaik-
anlagen wurde die Unzulässigkeit jedoch mit Änderung des Abs. 2c aufgehoben. 
 
 

  

 
1 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten im Stadt-
gebiet Nürnberg (LandschaftsschutzVO – LSchVO) vom 28. Juni 2000 (Amtsblatt S. 344), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 554), 28. Juni 2024 
2 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten im Stadt-
gebiet Nürnberg (LandschaftsschutzVO – LSchVO) vom 28. Juni 2000 (Amtsblatt S. 344), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 554), 28. Juni 2024 
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I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Flächen befinden sich im Privateigentum. Die Flurstücke (717/7, 718, 719, 720, 723, 723/1, 
729, 729/1, 730/4) für die Dauer des Vorhabens an den Vorhabenträger verpachtet worden. 
Die Flurstücke 730/5 und 730/6 befinden sich in städtischem Eigentum. Derzeit wird ein mög-
licher Verkauf abgestimmt. Daher wurde auch der Geltungsbereich um diese Flächen erwei-
tert. 
 
Stadtratsbeschluss vom 18.05.2022   
Im Mai 2022 hat der Stadtrat die Ziele des aktuellen Klimaschutzfahrplans 2020-2030 noch-
mals verschärft. Insgesamt verfolgt die Stadt Nürnberg folgende Ziele: 

- Reduktion der CO2-Emissionen um 65% bis 2030 
- Einhaltung des verbleibenden CO2-Emissionsbudgets von 23 Millionen Tonnen, abge-

leitet aus Nürnbergs bevölkerungsmäßigem Anteil am nationalen CO2-Restbudget der 
Bundesrepublik Deutschland. Dieses Ziel ist als Beitrag der Stadt Nürnberg zu verste-
hen, die Erderwärmung mit einer 2/3 Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen 

- Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. 
 
Baulandbeschluss 
In seiner Sitzung am 24.05.2017 hat der Stadtrat den Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg 
gefasst. Nach einer ersten Änderung gilt derzeit die Textversion des Baulandbeschlusses der 
Stadt Nürnberg, Stand 18.10.2017. Der Beschluss enthält die Anforderungen der Stadt unter 
anderem hinsichtlich der Kostenübernahme für Gutachten, Ausgleichsmaßnahmen und Arten-
schutz, sowie der Grünflächenausstattung und der Erschließung. 
 
„Nürnberg grün und lebenswert“  
Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 14.06.2023 sollen im Rahmen der Bauleitpläne 
grundsätzlich Festsetzungen zur Eindämmung des Flächenfraßes und der weiteren Boden-
versiegelung getroffen werde. Dabei sollen folgende Ziele insbesondere verfolgt werden:  

- Reduzierung der Umwandlung von Grünflächen, landwirtschaftlichen Nutzflächen  
oder Wald 

- Erhalt des Reichswaldes, des Knoblauchslandes, des Moorenbrunnfeldes und der  
landwirtschaftlichen Flächen im Nürnberger Süden 

- Erhalt gesetzlich geschützter Biotope, sowie von Flächen, die im Stadtklimagutachten 
als für den Klimaschutz relevant (z.B. als Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungs-
gebiete) erfasst wurden  

- Erhalt von innerstädtischen Freiflächen und Freiräumen.  
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I.4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

I.4.1. KONZEPT 

Es wird angestrebt das Plangebiet solarenergetisch zu nutzen. Im zentralen Bereich ist daher 
die Aufstellung von PV-Modulen unter Berücksichtigung des LSG vorgesehen. Zur Einbindung 
in das Landschaftsbild sind an den Bereichen, die noch nicht durch Bestandsgehölze einge-
grünt sind, Heckenpflanzungen vorgesehen.  
 

I.4.2. VERKEHR 

Das Plangebiet kann über die Hirschenholzstraße und bestehende Flurwege konfliktfrei er-
schlossen werden. Die Zufahrt auf das geplante Sondergebiet wird durch die Festsetzung ei-
ner privaten Verkehrsfläche zwischen den geplanten eingrünenden Ausgleichsflächen/-maß-
nahmen gesichert. Es werden durch Wegeerschließungen keine zusätzlichen Versiegelungen 
oder Befestigungen vorgenommen. Die Binnenerschließung ist ausschließlich in unbefestigter 
und begrünter Weise auszuführen. 
 

I.4.3. LANDSCHAFTSPLANUNG 

Ziel der landschaftsplanerischen Maßnahmen ist die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen an den Schutzgütern des BNatSchG. Die Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie sowohl 
eine positive Wirkung auf das Landschaftsbild, als auch auf das Schutzgut Arten und Lebens-
räume entfalten. Im direkten Umfeld erfolgt zudem eine Erhöhung der Erholungseignung (Ver-
ringerung landwirtschaftlicher und verkehrlicher Emissionen, Strukturanreicherung, Naturer-
lebnis durch Erhöhung der Artenvielfalt). Durch den räumlichen Bezug zum Landschafts-
schutzgebiet eignen sich die strukturanreichernden Maßnahmen auch zur Stärkung des Bio-
topverbunds. Durch Ansaat einer extensiv genutzten Wiese und eines mehrjährigen Saums, 
sowie der Pflanzung mehrreihiger Hecken wird eine Vielzahl von ökologischen Nischen ge-
schaffen, welche einem breiten Spektrum von Artengruppen zugutekommen. Aufgrund der 
standörtlichen Gegebenheiten (Wald, Infrastruktur) ist nicht von einem Vorkommen von Arten, 
welchen hohe Ansprüche an die Übersichtlichkeit des Geländes stellen, zu rechnen. Es wur-
den zudem keine derartigen Vorkommen in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung do-
kumentiert. Daher ist von einer Aufwertung des Standorts im Sinne des BNatSchG auszuge-
hen. Der Zweck der Planung ist den Zielen der Landschaftsplanung somit dienlich. Die Kon-
kretisierung landschaftsplanerischer Maßnahmen erfolgt auf Ebene des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 4682. 
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I.5. PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN  

Der Stadt Nürnberg liegt kein Standortkonzept zur Ansiedlung von FF-PV-Anlagen vor. 
 
Für die Alternativenprüfung wurden die Privilegierungszonen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b 
BauGB entlang der Autobahnen A3, A6, A73 und A9 sowie der Schienenwege des übergeord-
neten Netzes nach Potenzialflächen untersucht und eine tabellarische Übersicht erstellt (s. 
Tab. 1). Unberücksichtigt bleiben die Südwesttangente und der Frankenschnellweg, die als 
„autobahnähnliche“ Bundesstraßen von der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b BauGB 
nicht erfasst werden.3 Flächen entlang größerer Verkehrsflächen zählen grundsätzlich zu den 
Eignungsflächen gem. Hinweisen „Standorteignung“ des StMB, Stand: 12.03.2024.  
 
Untersucht wurde überschlägig, ob Ausschlusskriterien vorliegen: 

− Überprüfung, ob eine „generelle Ausschlussfläche“ oder „Restriktionsfläche“4 vorliegen, 
(s. Spalte 2 und 3 in Tabelle 1)5 

− Abgleich mit kommunaler Planung, z.B. FNP oder Entwicklungskonzepte (s. Spalte 4 in 
Tabelle 1)  

 
Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass die Freiflächen außerhalb der Siedlungs-
flächen mit zahlreichen Schutzgebietsausweisungen belegt sind. Sie umfassen insbesondere 
den Süden der Stadt und erstrecken sich entlang der östlichen und nördlichen Stadtgrenze: 

− In die Flächenkategorie „generelle Ausschlussflächen“ fallen z. B. Naturschutzgebiet Peg-
nitztal Ost, gesetzlich geschützte Biotope, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsge-
biete und natürliche Fließgewässer.  

− Diese Flächen sind ganz oder teilweise Bestandteil der Flächenkategorie „Restriktionsflä-
chen“, zu denen die zahlreichen Landschaftsschutzgebiete (LSG) gehören. Sie umfassen 
eine Gesamtfläche von knapp 4.500 ha und damit etwa 25% der Stadtfläche. Sie schlie-
ßen nahezu alle Waldflächen im Stadtgebiet ein, insbesondere im Süden der Stadt, Fließ-
gewässer wie z.B. Rednitz, Pegnitz, Gründlach, Fischbach, Natura 2000-Gebiete sowie 
Grünzugfestlegungen des Regionalplans Mittelfranken u.a.m. 

Im Norden der Stadt ist das Knoblauchsland prägend. Es soll gemäß Beschluss des Stadtpla-
nungsausschusses im Jahr 20176 als stadtnahes landwirtschaftliches Anbaugebiet mit über-
lagernder Funktion als stadtnahes Erholungsgebiet langfristig erhalten und gesichert werden, 
nachdem auch im Rahmen des 2017 erstellten agrarstrukturellen Gutachtens7 die hohe Nach-
frage der ansässigen Betriebe nach Produktionsflächen festgestellt worden ist.  
 
Als potenzielle Alternativstandorte für Freiflächen-PV-Anlagen verbleiben im Ergebnis der Un-
tersuchung zwei Standorte:  

− ein ca. 600 m langer, landwirtschaftlich genutzter Streifen, nördlich der A6, östlich an den 
Main-Donau-Kanal anschließend. Unter Berücksichtigung der Siedlung Greuth verbliebe 
eine Fläche von etwa 10 ha. Diese wäre aufgrund der Topografie und der vgl. ausgedehn-
ten landwirtschaftlich genutzten Flächen, trotz der eingestreuten Waldflächen, teilweise 
weit sichtbar und würde das Landschaftsbild und die (Nah-)Erholungsfunktion des Rau-
mes beeinträchtigen, zumal durch die Lärmschutzwand die Autobahn nicht einsehbar ist. 
Zusätzlich besteht ein dichtes Wegenetz mit Verbindung unter der Autobahn hindurch 

 
3 s. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Freiflächen-PV-Anlagen; insbesondere Neuregelung der 
Privilegierungstatbestände in §35 Abs. 1 Nr. 8 b) und Nr. 9 BauGB, Schreiben vom Bay StMB vom 
12.02.2025 
4 gem. den Hinweisen „Standorteignung“ des StMB, Stand: 12.03.2024;  
5 Auf eine tlw. erforderliche, vertiefte Untersuchung wie z.B. den Natura 2000-Gebieten und den Was-
serschutzgebieten wurde in dieser Phase verzichtet. 
6 Leitlinien der räumlichen Entwicklung des Knoblauchslands mit Begründung, Stand: 20.04.2017 
7 Agrarstrukturelles Gutachten Knoblauchsland, BBV Landsiedlung, April 2017 
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nach Süden in Richtung Neuses8. Somit wird der Bereich nach erster Einschätzung als 
empfindlicher bewertet als das isoliert gelegene Plangebiet.  

− eine ca. 1,4 ha große Ackerfläche zwischen Greuth und Kornburg, die an drei Seiten von 
der Gemarkung Kleinschwarzenlohe begrenzt wird und ca. 60 m von der A6 abgesetzt ist. 
Die Fläche ist deutlich kleiner als das Plangebiet und es fehlt nach erster Einschätzung 
eine öffentliche Erschließung. 

Vor dem Hintergrund, dass das LSG Nr. 11 Rednitztal Süd mit der Änderung der Landschafts-
schutzverordnung vom 28.06.2024 eine Zone zur Errichtung und Änderung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen erhalten hat, scheiden beide Flächen als Alternativstandorte aus, sodass 
keine Prüfung weiterer Umweltauswirkungen erfolgt.  
 
Die Ergebnisse der Betrachtung sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
 

Ortsteil  

Flächenkategorie gem. Hinweise „Standort-

eignung“ 9 
Kommunale Planung Bewertung 

Generelle Aus-

schlussflächen 
Restriktionsflächen Sonstiges 

Eignung als  

Alternativ- 

standort 

A3 

Nördlich Neunhof/ 

Gründlach; Westlich 

B4 

Überschwemmungs-

gebiet 

§30 Biotop BNatSchG 

LSG Gründlach 

Leitlinien Knoblauchs-

land: Multifunktionale 

Auenlandschaft Gründ-

lachtal 

nein 

Laufamholz / 

Schwaig 

NSG Pegnitztal Ost 

Überschwemmungs-

gebiet 

Wasserschutzgebiet 

(Fassungszone, en-

gere Schutzzone, en-

gere Schutzzone A) 

LSG Pegnitztal-Ost  nein 

Brunn  LSG Brunn-Netzstall Wald / Bannwald nein 

A9 

Fischbach, nördlich 

Fischbacher Haupt-

straße  

§ 30 Biotop 

BNatSchG im NO 

LSG Fischbach 

Ausgleichs-/Ersatzflä-

che 

 nein 

Fischbach, südlich 

Fischbacher Haupt-

str.  

  

im FNP als landwirt-

schaftliche Fläche dar-

gestellt mit Überlage-

rung von Hauptleitun-

gen für Versorgung mit 

Gas bzw. Elektro, Ver-

lauf nahe an Autobahn 

nein 

A6 

Östlich Kornburg   
LSG Kornburg; Aus-

gleichs-/Ersatzfläche 
 nein 

 
8 Im Fachbeitrag zur Landschaftsrahmenplanung Bayern „Landschaftserleben – Erholung – Region 7 
Industrieregion Mittelfranken“ ist ein überörtlicher Wanderweg dargestellt, der von Kornburg kommend 
über Greuth nach Neuses führt und von dort dem Schwarzachtal folgt. (Stand: 05.06.2013   
9 Flächenkategorie gem Hinweise „Standorteignung“ (Stand: 12.03.2024) als Anlage zu den Hinweisen 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur bau- und landesplanerischen 
Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 
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Ortsteil  

Flächenkategorie gem. Hinweise „Standort-

eignung“ 9 
Kommunale Planung Bewertung 

Generelle Aus-

schlussflächen 
Restriktionsflächen Sonstiges 

Eignung als  

Alternativ- 

standort 

Südwestlich Korn-

burg bis Main-Do-

nau-Kanal 

 

Tlw. LSG Kornburg, 

tlw. Ausgleichs-/Er-

satzfläche 

 ja 

Östlich AS Roth 

Überschwemmungs-

gebiet;  

FFH-Gebiet Rednitzal  

LSG Rednitzal-Süd 

Regionaler Grünzug 
 nein 

A73 

Westlich Großgründ-

lach, südlich der 

Gründlach 

Überschwemmungs-

gebiet; 

tlw. Wasserschutzge-

biet (weitere Schutz-

zone B) 

Tlw. LSG Gründlach-

tal-Ost 

Leitlinien Knoblauchs-

land: Entwicklung Mul-

tifunktionale Auenland-

schaft Gründlachtal 

nein 

Kleingründlach 

Überschwemmungs-

gebiet 

tlw. Wasserschutzge-

biet (weitere Schutz-

zone B) 

 

Leitlinien Knoblauchs-

land: Entwicklung Mul-

tifunktionale Auenland-

schaft Gründlachtal 

nein 

A73 von Anschluss-

stelle N-Hafen bis  

N-Münchener Str. 

 LSG Kornburg Wald / Bannwald  nein 

Schienenwege des übergeordneten Netzes 

Südlich Reichelsdorf 

FFH-Gebiet Rednitztal 

Überschwemmungs-

gebiet 

LSG Rednitztal-Mitte  nein 

Westlich Großreuth 

b. Schweinau 
  Bauflächenentwicklung nein 

Kleingründlach Vgl. A73 
Tlw. LSG Gründlach-

tal-Ost 
Vgl. A73 nein 

Westlich Großgründ-

lach, südlich der 

Gründlach 

Vgl. A73  Vgl. A73 nein 

Regensburger 

Straße 
 Tlw. LSG Langwasser Wald / tlw. Bannwald nein 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Flächenkriterien zur Bewertung der ermittelten Potenzialflächen 
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I.6. INHALT DER ÄNDERUNG 

I.6.1. DERZEIT WIRKSAME DARSTELLUNG 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als Flächen für die Landwirt-
schaft dargestellt. 
 

 
Abbildung 2: Ausschnitt des Flächennutzungsplans im Geltungsbereich (rote Linie) 
(Quelle: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Stadt Nürnberg, rechtswirksam am 
08.03.2006) 

 
I.6.2. KÜNFTIGE DARSTELLUNG INKL. KENNZEICHNUNGEN 

Im Zuge der Planänderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan wird 
gemäß dem konkreten Vorhaben als Art der baulichen Nutzung eine Sonderbaufläche gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaik sowie eine nachrichtliche Über-
nahme des LSGs nach § 5 BauGB dargestellt (Änderung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 Nr. 1 BauGB).  
 

I.6.3. FLÄCHENBILANZ 

Die Größe des gesamten Änderungsbereiches beträgt ca. 5,4 ha (100%). Die Flächenbilan-
zierung stellt sich in Folge der Nutzungsänderungen innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs wie folgt dar: 
 

Art der Darstellung 
Bisherige  

FNP-Darstellung 
Künftige  

FNP-Darstellung 
Änderung 

 ca. ha Anteil  ca. ha Anteil ca. ha 

Fläche für die Landwirtschaft 5,4 100 % 0 0 % - 5,4 

Sonderbaufläche Zweckbestimmung 
Freiflächen-Photovoltaik 

0 0 % 5,4 100 % + 5,4 

Tabelle 2: Flächenbilanz 
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I.7. BETEILIGUNGEN 

I.7.1. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE GEMÄSS § 4 ABS. 1 BAUGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB hat vom 16.10.2023 bis einschließlich 13.11.2023 stattgefunden. Die ein-
gegangenen Stellungsnahmen wurden eingehend geprüft und soweit erforderlich in der vor-
liegenden Planung berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahmen sind nachfolgend, zusammengefasst in Themenbereichen aufgeführt. 
 

Landwirtschaft 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim verweist auf sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden, um Verlust landwirtschaftlicher Flächen zu minimieren. Böden 
mit überdurchschnittlicher Bodenbonität sollen von der Nutzung für Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen ausgeschlossen werden. Grundsätzlich sollte auch überlegt werden, inwieweit          
Agriphotovoltaik für den Standort eine Alternative darstellt. Seitens des Umweltamtes der Stadt 
Nürnberg wurden ebenfalls Anmerkungen zur Bonität der Böden gemacht. 
 
Auf die Bodenbonität sowie den Umgang mit landwirtschaftlicher Fläche wurde in der Begrün-
dung sowie im Umweltbericht eingegangen. 
 

Wald und Forst 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim hat Bedenken aus forst-
licher Sicht aufgrund angrenzender Waldflächen und einer erhöhten Verkehrssicherungspflicht 
und verweist auf die Notwendigkeit einer Haftungsausschlusserklärung für den Waldbesitzer. 
 
Die Abstände zum Wald sind in den Planunterlagen eingetragen. Ein gesetzlich vorgeschrie-
bener Abstand existiert nicht. Bzgl. einer Haftungsausschlusserklärung wurden die Hinweise 
an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
 

Autobahn 
Die Autobahn GmbH verweist auf die 40 m-Anbauverbotszone und die 100 m- Anbaube-
schränkungszone entlang der Autobahn. Hochbauten sind in der Anbauverbotszone nicht zu-
lässig. Bauvorhaben in der Anbauverbots- und der Anbaubeschränkungszone bedürfen der 
Zustimmung des Fernstraßenbundesamtes. Zusätzlich soll bei der Errichtung der PV-Anlagen 
darauf geachtet werden, dass eine Blendwirkung ausgeschlossen wird.  
 
Mit der Änderung des Fernstraßengesetzes vom 29.12.2023 ist bei erneuerbaren Energien 
keine Genehmigung innerhalb der 100m-Zone erforderlich, die Beteiligung des Fernstraßen-
bundesamtes ist weiterhin notwendig. Mit der Festlegung der Modulausrichtung nach Süden 
bzw. Südosten werden die Module von der Autobahn abgewendet errichtet. Blendwirkungen 
können so ausgeschlossen werden. Beide Zonen sind im B-Plan nachrichtlich dargestellt. 
 

Begrünungssatzung 
Die Bauordnungsbehörde der Stadt Nürnberg verweist auf die Begrünungssatzung, die im vor-
liegenden Fall zur Geltung kommen könnte, und empfiehlt den Ausschluss der Anwendung 
dieser Satzung. 
 
Die Begrünungssatzung verliert mit dem 01.09.2025 ihre Gültigkeit und wird daher nicht in die 
Satzung mit aufgenommen.  
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Brandschutz 
Die Abteilung „vorbeugender Brandschutz“ der Feuerwehr verweist darauf, dass ggf. Feuer-
wehrzufahrten und Bewegungsflächen erforderlich sind. Sie empfehlen eine frühzeitige Ab-
stimmung mit der Feuerwehr. Zudem dürfen im Bereich von Feuerwehrzufahrten keine Spar-
tenverlegung erfolgen, Ausnahmen bilden Querungen. Organisatorische Maßnahmen sind 
rechtzeitig mit der Feuerwehr abzustimmen. 
 
Nach Abstimmung mit der Feuerwehr sind keine Feuerwehrzufahrten oder Bewegungsflächen 
innerhalb des Plangebietes erforderlich. Querverlegungen sind möglich. Die Zaunhöhe wird 
auf 2,2 m begrenzt, somit ist ein Übersteigen mittels Leiter möglich und die Feuerwehr erhält 
einen gewaltlosen Zugang auf die Fläche.  
 

Leitungen 
Seitens der N-ERGIE wird ein frühzeitiger Kontakt mit der N-ERGIE bzgl. des Netzanschlusses 
des Solarparks empfohlen. 
 
Der aktuelle Einspeisepunkt liegt am Recyclinghof der Stadt Schwabach und speist in das 
Netz der N-ERGIE ein. Der Vorhabenträger befindet sich in abschließender Abstimmung über 
den Leitungsverlauf. 
 

Raum-/Regionalplanung 
Der Planungsverband der Region Nürnberg und die Regierung von Mittelfranken verweisen 
auf die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms, wonach das Plangebiet ei-
nerseits als vorbelasteter Standort gewertet wird, anderseits die Lage im LSG weiterer Über-
legungen bedarf. Seitens des Umweltamtes der Stadt Nürnberg wird angeregt, aus Gründen 
der Nachvollziehbarkeit das Anbindegebot gem. Landesentwicklungsprogramm zu ergänzen 
 
Die Ziele und Grundsätze des LEPs und des Regionalplans sind in den Unterlagen aufgeführt 
und wurden ergänzt. Für die Lage im LSG wurde inzwischen eine Lösung erarbeitet: Mit der 
Schaffung einer Zonierung für das Plan-gebiet, ist die Errichtung einer PV-Anlage in dieser 
Zone möglich. Eine diesbezügliche Schutzgebietsänderung wurde vorgenommen. Eingrü-
nungsmaßnahmen für das Landschaftsbild sind ebenfalls in der Planung vorgesehen.  
 

Eigentumsverhältnisse 
Das Referat VII (Wirtschaftsreferat) verweist auf die Eigentumsverhältnisse der überplanten 
Grundstücke und erforderliche rechtliche Regelungen, z.B. durch Verkauf oder Pacht. Im Pla-
nungsraum sind zwei Flurstücke in städtischem Eigentum. 
 
Ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger wird durch das Stadtplanungs-
amt erarbeitet. 
 

Landschaftsschutzgebiet 
Die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Mittelfranken verweist darauf, dass 
eine Zonierung des Landschaftsschutzgebietes parallel zum Bauleitplanverfahren erfolgen 
sollte und vor dem rechtskräftigen Abschluss sowohl des FNP-Änderungs- als auch des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanesverfahrens abgeschlossen werden sollte. Auch das Um-
weltamt der Stadt Nürnberg verweist auf die Lage im LSG und den Umgang damit. 
 
Die eine entsprechende Änderung der Schutzgebietsverordnung mit Zonierung des LSG ist 
erfolgt. 
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Straßen und Wege 
Seitens des Servicebetriebs öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg wird ein eventueller Ausbau 
von Flurwegen angemerkt. Weiterhin werden Hinweise bzgl. Bedingungen und Auflagen für 
Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des SÖR gemacht. 
 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet und von diesem im Rahmen der 
Bauausführung bzw. der Vorbereitung berücksichtigt. Ein Ausbau der Flurwege ist nicht vor-
gesehen. Es erfolgt lediglich eine temporäre Ertüchtigung des Grünwegs. 
 

Rahmenplan 
Das Umweltamt der Stadt Nürnberg regt an, eine Verlängerung der Hecke an der Ost- und 
Nordwestseite der Plangebietsgrenzen zu prüfen und regt eine Variantendiskussion mit unter-
schiedlich breiten Reihenabständen in Abhängigkeit zur Nähe der Autobahn an. 
 
Eine Anpassung der Eingrünung wurde vorgenommen. Auf der Ostseite wurde jedoch auf eine 
durchgehende Eingrünung durch Heckenpflanzung zugunsten des angrenzenden Zau-
neidechsenlebensraumes verzichtet. Die vorgeschlagene Variante wurde mit Verweis auf ei-
nen erschwerten Bauablauf und künftige Pflege der Anlage nicht weiterverfolgt. 
 

Redaktionelles 
Seitens des Umweltamtes der Stadt Nürnberg wurden weitere redaktionelle Anmerkungen ge-
macht, die in den Unterlagen entsprechend berücksichtigt wurden. 
 

Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter 
In seiner Stellungnahme macht das Umweltamt der Stadt Nürnberg Anmerkungen bzgl. der 
vorgenommenen Beschreibung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter und macht hierzu 
konkrete Änderungsvorschläge. 
 
Diese wurden in die Unterlagen eingearbeitet. 
 

Wasser 
Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg macht auf die Erfordernisse zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser aufmerksam und verweist darauf, dass eine Reinigung der Module nur mit 
Wasser erfolgen darf, dass Bodenverdichtung möglichst vermieden werden sollte und dass 
ein dichter Bewuchs unter den Solarpanelen angestrebt und erhalten werden soll. 
 
Hinweise zum Umgang mit Niederschlagswasser sind nicht Aufgabe des FNPs und werden 
daher im Bebauungsplan vertiefend behandelt.  
 

I.7.2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 1 BAUGB 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 16.10.2023 bis ein-
schließlich 13.11.2023 stattgefunden. Es sind vier Stellungnahmen eingegangen. Diese wur-
den eingehend geprüft und soweit erforderlich in der vorliegenden Planung berücksichtigt. 
Die Stellungnahmen betreffen die Bebauungsplanebene und werden dort konkret behandelt. 

 
I.7.3. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

GEMÄSS § 4 ABS. 2 BAUGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB hat noch nicht stattgefunden. 
 

I.7.4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat noch nicht stattgefunden. 
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I.8. PLANRECHTFERTIGUNG /AUSWIRKUNGEN/ ABWÄGUNG 

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackerfläche, die in den 
vergangenen Jahren überwiegend für die Erzeugung von Biomasse für Biogasanlagen bewirt-
schaftet wurde. Aufgrund der Nähe zur Autobahn und des Main-Donau-Kanals kann die Fläche 
gem. LEP (G) 6.3.2 als vorbelastet eingestuft werden. Durch den westlich und südlich angren-
zenden Waldbestand „Hirschenholz“ ist die Fläche nicht einsehbar, Blendwirkungen können 
aufgrund der Lage und der geplanten Stellung der Module ausgeschlossen werden. 
Eine Änderung der Schutzgebietsverordnung zur Ermöglichung von PV-Nutzung für den Be-
reich des Solarparks wurde beschlossen.10 

 
 

I.9. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 

Für die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde im Stadtplanungsausschuss (AfS) 
ein Verfahren eingeleitet. Der vorliegende Umweltbericht 1. Entwurf stellt die ersten Ergeb-
nisse der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 BauGB n.F. dar. 
 
Der Änderungsbereich liegt in einem Bereich, in dem weder Darstellungen des Regionalplans 
noch des Flächennutzungsplanes der geplanten Darstellung als Baufläche widersprechen. Zu-
dem entspricht die Fläche den Anforderungen des LEPs, PV-Anlagen vorrangig auf vorbelas-
teten Standorten zu errichten. Der Änderungsbereich liegt im LSG „Rednitztal-Süd“. Mit der 
Änderung der Schutzgebietsverordnung wird die Errichtung einer PV-Anlage in diesem Be-
reich ermöglicht. 
 
Auf das Schutzgut Fläche sind erhebliche nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Mit der an-
gestrebten Änderung der FNP-Darstellung wird eine bauliche Entwicklung auf bislang unbe-
bauter Freiraumfläche ermöglicht, was zum Verlust von Freifläche führt. 
Aus Sicht der Schutzgüter Boden und Wasser ist der Änderungsbereich von mittlerer bis hoher 
Bedeutung. Erheblich nachteilige Auswirkungen sind nicht auszuschließen, da der Änderungs-
bereich künftig als Baufläche einzuordnen ist. 
Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist der Änderungsbereich aus 
faunistischer und vegetationskundlicher Sicht von geringer Bedeutung und ökologischer Wer-
tigkeit. Die biologische Vielfalt ist daher und aufgrund fehlender Strukturen als gering einzu-
stufen. Durch die angestrebte Änderung wird eine bauliche Entwicklung ermöglicht, sodass 
erheblich nachteilige Auswirkungen nicht auszuschließen sind. 
Das Schutzgut Landschaft hat aufgrund der Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet eine 
hohe Wertigkeit. Aufgrund gewisser Vorbelastungen (Autobahn A6 mit Bogenbrücke, Main-
Donaukanal) ist jedoch nur von einer mittleren Wertigkeit auszugehen. Mit der angestrebten 
Änderung wird die Errichtung einer technischen Anlage ermöglicht, wodurch erheblich nach-
teilige Auswirkungen nicht auszuschließen sind. 
Der Änderungsbereich hat für das Schutzgut Menschliche Gesundheit – Erholung – keine Be-
deutung. Mit der angestrebten Änderung sind keine erheblich negativen Auswirkungen zu er-
warten. Für das Schutzgut Menschliche Gesundheit – Lärm – sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen durch die angestrebte Änderung zu erwarten.  
Die Belange der Störfallvorsorge sind durch die angestrebte Änderung nicht betroffen. 
Hinsichtlich des Schutzguts Luft bestehen im Änderungsbereich v.a. Emissionen von Seiten 
des Verkehrs auf der Autobahn sowie durch die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung. We-
sentliche Änderungen sind durch die angestrebte Änderung nicht zu erwarten. Die Auswirkun-
gen sind als nicht erheblich einzustufen. 
Für das Schutzgut Klima hat der Änderungsbereich eine mittlere bioklimatische Bedeutung 
aufgrund der Funktion für Kaltluftproduktion. Mit der angestrebten Änderung wird die Fläche 

 
10 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten im Stadt-
gebiet Nürnberg (LandschaftsschutzVO – LSchVO) vom 28. Juni 2000 (Amtsblatt S. 344), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 554), 28. Juni 2024 
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in Siedlungsfläche umgewidmet, sodass erheblich nachteilige Auswirkungen nicht auszu-
schließen sind. 
Belange der Thematik Abfall sowie der Beseitigung und Verwertung sind auf nachgeordneter 
Planungsebene zu untersuchen. 
Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter hat der Änderungsbereich keine Bedeutung, da we-
der Bau- noch Bodendenkmale sowie Sachgüter vorhanden sind. Das Schutzgut ist von der 
Änderung nicht betroffen. 
 
Für alle Schutzgüter sind die Auswirkungen der konkreten Planung im nachgeordneten Ver-
fahren zu untersuchen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Minderung nachteiliger Auswirkun-
gen zu benenn und festzulegen. 
 
Eine Prüfung von Standortalternativen ist erfolgt. Der vorliegende Änderungsbereich ist der 
am besten geeignete Standort im Stadtgebiet innerhalb des 200 m Korridors entlang von Au-
tobahnen und Bahnlinie. 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
führung eines Bauleitplanes eintreten, werden aufgrund der übergeordneten Planungsebene 
im vorliegenden Umweltbericht nicht näher betrachtet. Diese werden auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung erarbeitet und gesichert. 
 
 
 
 
 
Nürnberg, den 29.07.2025 
Stadtplanungsamt 
 
gez. 
Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 




